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0 . Vorbemerkung 
 

Diese Arbeitshilfe soll die Zusammenarbeit zwischen den Gremien, Arbeitsausschüssen und Projekt-
gruppen mit der Pressestelle der Freien Wohlfahrtspflege in NRW verabreden und somit zu einem ge-
meinsamen Verständnis der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freien Wohlfahrtspflege beitragen.  
 

Die Verabredungen dienen gleichzeitig der Kontinuität der Pressearbeit der Freien Wohlfahrtspflege 
NRW gegenüber den Medien.  
 
1. Die Pressestelle der Freien Wohlfahrtspflege NRW 
 
Die Pressestelle der Freien Wohlfahrtspflege ist bei dem jeweiligen Vorsitzenden angesiedelt und steuert 
gemeinsam mit der Geschäftsstelle, in Abstimmung mit den Mitgliedsverbänden, die für die Öffentlichkeit 
bestimmten Themen und Veröffentlichungen. 
 
Die Pressestelle nimmt an den Mitgliederversammlungen sowie auf Einladung an weiteren Gremien der 
Arbeitsgemeinschaft teil. Die Pressestelle ist ferner dem Informationsverteiler der Gremien angeschlos-
sen und somit über alle wesentlichen Beratungsfelder der Freien Wohlfahrtspflege in NRW informiert.  
 
 • Die Pressestelle ist zuständig für die Einhaltung eines einheitlichen                                        

Erscheinungsbildes aller Publikationen der Freien Wohlfahrtspflege NRW. 
 
 • Sie ist ferner (auf der Grundlage der Beschlüsse der Gremien) für die Internet- 
  Präsentation der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen verantwortlich.  
 
 • Die Pressestelle koordiniert die gemeinsamen öffentlichen Aktivitäten der 
  Spitzenverbände. Sie führt den Vorsitz im AK Öffentlichkeitsarbeit der Freien  
  Wohlfahrtspflege. Hier sind die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen  
  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Verbandsgruppen vertreten.  
  Die Pressestelle informiert die Mitglieder des AK-Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig 
  über die geplanten und durchgeführten öffentlichen Aktivitäten der  
  Arbeitsgemeinschaft.  
 
 • Die Pressestelle ist Ansprechpartner der Gremien. Arbeitsausschüsse und  
  Projektgruppen der Freien Wohlfahrtspflege für Fragen der Medienkontakte, der 
  Durchführung von Pressekonferenzen, der Veröffentlichung von Presse- 
  Informationen sowie der Herstellung von Print- und elektronischen Medien.  
 
 • Im eigenen Interesse der Freien Wohlfahrtspflege an einer guten Medienresonanz 
  versteht sich die Pressestelle gleichzeitig als "Service-Einrichtung" für die  
  Medien in NRW bei der Recherche von Themen aus der sozialen Arbeit.  
 
2. Verantwortlichkeit und Anstimmung 
 
Die presserechtliche Verantwortung aller Publikationen der Landesarbeitsgemeinschaft                       
obliegen dem jeweiligen Vorsitzenden. 
 
Über die Herausgabe von Pressemitteilungen zu inhaltlich bereits abgestimmten oder beschlossenen 
Sachverhalten entscheidet der Vorsitzende ohne vorherige Absprache in eigener Verantwortung.  
 
Pressemitteilungen zu neuen und in der LAG FW NRW noch nicht beratenden Sachverhalten werden auf 
Veranlassung innerhalb des Vorstandes abgestimmt.  
 



Handbuch der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 22.01.2009) 

Seite 3 von 9 

 



Handbuch der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 22.01.2009) 

Seite 4 von 9 

 



Handbuch der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 22.01.2009) 

Seite 5 von 9 

 



Handbuch der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 22.01.2009) 

Seite 6 von 9 

 



Handbuch der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 22.01.2009) 

Seite 7 von 9 

 
 
Handbuch der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege                                                            Stand: 16.12.2008 
----------------------------------------------------------------------------------------                                                           ------------------------- 
Arbeitsgrundlagen – Satzungen – Geschäftsordnungen – Rechtsgrundlagen                                            Seite 4.4 
 
 

Anlage 1 zur 
Arbeitshilfe Pressearbeit 

 
Verfahren zur Planung von Fachtagungen/Workshops und anderen gemeinsamen  
Veranstaltungen der LAG 
 
 
1. Idee/Initiative 

Nach Beratung einer Idee/Initiative im Arbeitsausschuss oder einem anderen Gremium der LAG  
erfolgt die Beschlussfassung über das gemeinsame Vorhaben in der Regel in der Mitgliederver-
sammlung. Die Beschlussvorlage für die Mitgliederversammlung sollte folgende Aspekte umfassen: 
Ziel, Thema, Zielgruppe, Größenordnung, Zeitraum, Kosten und Finanzierungsplan.  

 
Auf dieser Basis erfolgt durch die Mitgliederversammlung eine Auftragserteilung an einen       Ar-
beitsauschuss/die Geschäftsstelle.  

  
 
2. Wird die Veranstaltung durch einen Arbeitsausschuss vorbereitet, hat dieser einen federführenden 

Verantwortlichen zu benennen. Mit der Federführung sind insbesondere folgende Aufgaben ver-
bunden: 

 
− Absprachen und Kontakt zur Geschäftsstelle/dem Vorsitzenden 
− Absprachen und Kontakt für die Pressearbeit 
− Einhaltung des Kosten- und Finanzierungsplans 
− Vorbereitung des Antrags und des Verwendungsnachweises inkl. Sachbericht und 

rechtzeitige Vorlage an den Vorsitzenden zur Unterzeichnung 
− Vorbereitung der vertraglichen Absicherung der Veranstaltung (Verträge mit dem Ver-

anstaltungsort, Referenten etc.) bis zur Unterschriftsreife 
 

In bezug auf die unterschiedlichen Handhabungen von Unterschriften wird festgelegt, dass die Un-
terzeichnung von Zuwendungsanträgen, Verträgen und Verwendungsnachweisen in die Verantwor-
tung des jeweiligen Vorsitzenden gelegt werden soll, der dies ggf. auf den Ausschussvorsitzenden 
delegieren kann.  

  
 
1. Einladungen etc. werden durch den federführenden Ausschuss bis zur Druckreife erstellt;  

Versand erfolgt durch die Geschäftsstelle an die Mitglieder. Weitere Verteiler sind rechtzeitig abzu-
stimmen.  

 
 
4. Die Pressearbeit ist in Abstimmung mit dem in der Geschäftsstelle für Pressearbeit zuständigen Refe-

renten vorzubereiten. Pressemitteilungen am Tage der Veranstaltungen/Pressekonferenzen erfolgen 
in Abstimmung mit dem Vorsitzenden direkt; Pressemitteilungen ansonsten mit üblichen Rückmelde-
fristen. die Verantwortung für die Pressearbeit kann vom Vorsitzenden auf den federführenden Ver-
band übertragen werden.  
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5. Veranstaltungen sind zu dokumentieren; die Dokumentation wird durch den federführenden Ar-

beitsausschuss bzw. bei Veranstaltungen in Federführung der Geschäftsstelle durch die Ge-
schäftsstelle selbst erstellt. Die Druckkosten sind im Kosten- und Finanzierungsplan von vornherein 
aufzunehmen. Der Versand der Dokumentation erfolgt durch die Geschäftsstelle; wegen der Kos-
ten des Versandes ist der Vertreter (Aufnahme in den Kosten- und Finanzierungsplan) frühzeitig 
mit der Geschäftsstelle abzustimmen.  
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Anlage 2 zur 
Arbeitshilfe Pressearbeit 

 
Verfahren zur Beschlussfassung und Durchführung von Kampagnen der LAG FW NRW 
 
1. Zu Themen mit zentraler Bedeutung für alle Spitzenverbände führt die LAG FW NRW, nach ent-

sprechender Beschlussfassung durch die Gremien, Kampagnen durch.  
 
2.  Auf Vorschlag eines Spitzenverbandes, eines Arbeitsausschusses oder eines Gremiums erfolgt die 

Beschlussfassung in der Regel durch die Mitgliederversammlung, bei besonderer Dringlichkeit 
durch den Hauptausschuss. 

 
3. Die Beschlussvorlage (Exposé) soll Aussagen zu folgenden Punkten enthalten:  
 • Ziel 
 • Thema 
 • Zielgruppe 
 • Umfang 
 • Zeitraum 
 • Kosten- und Finanzierungsplan 
 • Dokumentationsplan 

Sie Beschlussvorlage wird vom Vorschlagenden erstellt. Die Geschäftsstelle, die Pressestelle und 
der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit sind rechtzeitig an der Erstellung der Beschlussvorlage zu 
beteiligen.  

 
2. Nach erfolgter Beschlussfassung erfolgt die Beauftragung eines Arbeitsausschusses / einer Ar-

beitsgruppe / der Geschäftsstelle zur Erarbeitung eines Konzeptes zur konkreten Umsetzung der 
Kampagne. Auch hieran sind die Geschäftsstelle, die Pressestelle und der Arbeitskreis Öffentlich-
keitsarbeit zu beteiligen.  

 
5.  Das Konzept zur Kampagnenumsetzung wird der Mitgliederversammlung/dem Hauptausschuss zur 

endgültigen Beschlussfassung vorgelegt.  
 
6. Nach erfolgter Beschlussfassung wird ein Arbeitsausschuss / die Geschäftsstelle mit der Durchfüh-

rung der Kampagne beauftragt. Wird die Durchführung durch einen Arbeitsausschuss verantwortet 
ist durch diesen eine für die Federführung verantwortliche Person zu benennen. 

 
7. Mit der Federführung sind insbesondere folgende Aufgaben verbunden: 
 • Absprachen und Kontakt zum Vorsitzenden / zur Geschäftsstelle 
 • Absprachen und Kontakt zur Pressestelle 
 • Einhaltung des Kosten- und Finanzierungsplanes 
 • Bei entsprechender Finanzierung, Vorbereitung des Antrages und Verwendungsnachweises 

inkl. Sachbericht und rechtzeitige Vorlage an den Vorsitzenden zur Unterzeichnung.  
 • Vorbereitung aller Verträge bis zur Unterschriftsreife und Vorlage an den Vorsitzenden 
 • Dokumentation der Kampagne 
 
 
Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 16.12.2008 
 


